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Teil B: Leistungsbeschreibung 

A. Leistungsart 

 Lieferung von Lötbrettern, 20 Stück, Optotec; als Ergänzung und Erweiterung vorhandener 
Lötstationen 

B. Leistungsart- und Erfüllungsort 

Landesinnung der Augenoptiker und Optometristen in Niedersachsen und Bremen 

Fachakademie für Augenoptik Hankensbüttel 
Klosterstraße 3 
29386 Hankensbüttel 

C. Spezifikation des Leistungsumfangs 

Position Stückzahl Spezifikation 

1 
 
 

20 Lötstationen von Optotec, mit dritter Hand 

- Dritte Hand mit drei Zangen 
- Zangen einzeln verstellbar (vertikal, horizontal) und 

arretierbar  
- Edelstahlgrundplatte 260x180x220mm, 

hitzeunempfindlich, 2,6Kg 
- Spezialschlüssel für Flügelmuttern 
- Kompatibel mit vorhandenen Ersatzteilen und 

Lötstationen 
2 1 Lieferung 

Bei allen Endgeräten und Softwarepaketen handelt es sich um originale Neuware, die für den 
deutschen Markt zugelassen und bestimmt sind.  

D. Liefermodalitäten, Service- und Reaktionszeiten 

- Die Lieferung und Montage der Gesamtmenge hat innerhalb von 30 Kalendertagen ab 
Zuschlagserteilung zu erfolgen. Die Lieferung erfolgt durch den Auftragnehmer frei Haus an 
den angegeben Leistungs- und Erfüllungsort. Der Auftragnehmer hat den Warenwert der 
Liefergegenstände während des Transports bis zum Gefahrenübergang auf den Auftraggeber 
(§ 446 BGB) angemessen zu versichern. 

- Bei Mängeln und Defekt: Fachlich kompetente Einschätzung (telefonisch oder vor Ort) des 
Schadens innerhalb von maximal fünf Arbeitstagen; 
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- Service-, Reaktionszeit (z.B. Ersatzteilbeschaffung) und Problemlösung innerhalb von 15 
Arbeitstagen 

E. Vertragsbedingungen 

Soweit in den Vergabeunterlagen nicht anders geregelt, gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Leistungen – Teil B (VOL/B) vom 05.08.2003 (BAnz. Nr. 178a vom 23.09.2003) 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers gelten nur soweit, als sie diesen Vorgaben 
entsprechen.  
 


